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MUSTERFORMULIERUNG

Der Algorythmus hinter dem von Ihnen vorgelegten Prüfbericht hat den Wiederbeschaffungswert um 3.000 Euro reduziert mit der Begründung, beim Kauf eines E-Fahrzeugs werde regelmäßig eine staatliche Förderung gewährt. Bei der Überprüfung bzw. Ermittlung des Wiederbeschaffungswerts werde dieser geldwerte Vorteil in Höhe von 3.000 Euro für den hier vorliegenden Fall berücksichtigt. 
Damit liegen Sie vollkommen neben der Sache.

Der Wiederbeschaffungswert ist der Betrag, den der Geschädigte für ein dem beschädigten Fahrzeug vergleichbares Fahrzeug prognostisch bezahlen muss. Mit Ausnahme der wenigen Fälle der Beschädigung von Neuwagen auf dem Händlerhof ist das dem Wiederbeschaffungswert zugrunde gelegte Fahrzeug – wie auch im hier vorliegenden Fall – ein Gebrauchtwagen.

Jedenfalls dann, wenn es nur für Neuwagen eine staatliche Subvention gibt, aber auch dann, wenn es eine Phase ohne solche Subvention gibt, hat eine solche Prämie keinen Einfluss auf den WBW. Denn das Gebrauchtfahrzeug kann aktuell nicht um diesen Betrag billiger angeschafft werden. 

Dass das verunfallte Fahrzeug „damals“ subventioniert wurde, spielt keine Rolle. Denn es geht nicht um einen Kaufpreisersatz für das beschädigte Fahrzeug, sondern um den Betrag für eine Ersatzanschaffung.

Die Rechtslage entspricht der beim Großkundenrabatt für Neufahrzeuge, den es bei einem Gebrauchtfahrzeug nicht gibt: Ein Großkundenrabatt, der dem Geschädigten beim Erwerb von Neuwagen gewährt wird, hat keinen Einfluss auf den Wiederbeschaffungswert, wenn dem Geschädigten nicht auch beim Erwerb eines Gebrauchtwagens ein solcher Rabatt gewährt wird (OLG Stuttgart, Urteil vom 19.01.2023, Az. 2 U 303/21).

Das in diesem Zusammenhang immer wieder bemühte Argument einer „Wertverschiebung“ greift nicht. Der Wiederbeschaffungswert ist eben kein Kaufpreis­ersatz. Was wollte der Prüfberichtersteller oder Ihr Haus denn sagen, wenn der Geschädigte das Fahrzeug geschenkt bekommen hat? Soll er dann den Schenker nötigen müssen, noch mal eins an ihn zu verschenken? Oder soll der WBW „Null“ sein? Der Geschädigte hätte sein mit hohem Nachlass erworbenes Fahrzeug nach Ende der Nutzungszeit oder, wenn er es aus anderen Gründen nicht mehr braucht, zum normalen Marktpreis verkaufen können. Da fragt auch niemand nach dem Gestehungspreis (AG Bad Hersfeld, Urteil vom 06.04.2022, Az. 10 C 687/21 [20]).


	Wichtiger Hinweis: Der Inhalt ist nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Die Redaktion prüft ihn regelmäßig und passt ihn gegebenenfalls an. Gleichwohl schließen wir Haftung und Gewähr aus, da die Materie komplex ist und sich ständig wandelt. Muster dienen als Vorlage und sind individuell anzupassen.

Haben Sie noch Fragen? Schreiben Sie uns: kontakt@iww.de
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Praxiswissen auf den Punkt gebracht.
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